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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.01.2004

Rechtssatz

Für die auf Art 2 EMRK gestützte Beschwerdelegitimation der Ehegattin des Verstorbenen genügt die (schlüssige)

Behauptung, die Fixierung ihres Ehegatten am Boden sei in der konkret angewendeten Art und Weise, ohne zwingende

Notwendigkeit, für diesen lebensgefährlich gewesen.

Schlagworte

lagebedingter Erstickungstod, positional asphyxia, sudden restraint death

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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